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Gibt es eine neue Gastarbeit?
Arbeitsmigranten aus Mittel- und Osteuropa

in Deutschland, 1991-2001*

Barbara DIETZ

Vor dem Hintergrund der erheblichen Wohlfahrtsunterschiede zwischen Ost und West und der politi-
schen Transformation in Mittel- und Osteuropa (MOE) entwickelte sich seit dem Ende der achtziger
Jahre eine neue Arbeitsmigration nach Deutschland. Die Arbeitswanderungen aus Mittel- und Osteu-
ropa werden im Rahmen bilateraler Verträge und strikter Zuwanderungsbedingungen kontrolliert und in
den meisten Fällen auf einen kurzen Zeitraum begrenzt. Während die legale temporäre Arbeitsmigrati-
on aus Mittel- und Osteuropa allem Anschein nach kein gravierendes Problem für den deutschen Ar-
beitsmarkt darstellt, ist davon auszugehen, dass die illegale Beschäftigung mittel- und osteuropäischer
Arbeitnehmer in den betroffenen Regionen und Sektoren den Lohndruck und das Beschäftigungsrisiko
für heimische Arbeitnehmer erhöht.

Zu Beginn der neunziger Jahre waren in
Deutschland die Befürchtungen groß, dass es
aufgrund der Aufhebung der Ausreisebeschrän-
kungen in den mittel- und osteuropäischen Staa-
ten zu erheblichen Arbeitsmigrationen kommen
könnte.1 Als Auslöser dafür wurden die großen
Einkommensdifferenzen zwischen diesen Staa-
ten und Deutschland sowie die wachsende Ar-
beitslosigkeit in Mittel- und Osteuropa gesehen.

Tatsächlich hatte Deutschland im europäi-
schen Vergleich die größte Zuwanderung von
Arbeitskräften aus Mittel- und Osteuropa nach
dem Fall des eisernen Vorhangs zu verzeichnen.
Allerdings blieb die Zahl der temporär beschäf-
tigten Mittel- und Osteuropäer – aufgrund der
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1
 Im folgenden werden Polen, Ungarn, Tschechien, die Slo-

wakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien unter mittel- und
osteuropäischen (MOE) Staaten zusammengefasst.

strikten Einreisebedingungen – deutlich hinter
den zu Beginn der neunziger Jahre erwarteten
Größen zurück. Ungeachtet dessen stellt sich
aber für Deutschland die Frage, ob die Arbeits-
wanderung aus den MOE-Staaten in der Tendenz
zur Etablierung einer neuen Gruppe von Arbeits-
migranten führen könnte. Dies ist vor allem mit
Blick auf die Osterweiterung der EU und die da-
mit früher oder später einhergehende Freizügig-
keit relevant. Im Folgenden wird das letzte Jahr-
zehnt temporärer Arbeitswanderungen aus den
MOE-Staaten zum Anlass genommen, um den
Hintergrund, die Größenordnung und die Struktu-
ren dieser neuen Migrationen nach Deutschland
aufzuzeigen und ihre Bedeutung für die künftigen
Ost-West-Wanderungen einzuschätzen.

Arbeitsmigrationen aus MOE-Staaten: Hinter-
grund und gesetzliche Rahmenbedingungen

Die politische Transformation in Osteuropa und
die damit einhergehende größere Freizügigkeit
für mittel- und osteuropäische Staatsangehörige
stellte Deutschland zu Beginn der neunziger Jah-
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re vor neue migrationspolitische Herausforderun-
gen. Während die Ost-West-Wanderungen nach
Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt hauptsäch-
lich im Rahmen von Asyl- und Aussiedlermigrati-
onen stattfanden, erhielten nun (potentielle) Ar-
beitsmigrationen ein zunehmendes Gewicht. Da
die Öffnung Osteuropas in eine Phase steigender
Arbeitslosigkeit in Deutschland fiel und politisch
mehrheitlich eine weitgehende Begrenzung von
Arbeitsmigrationen aus Nicht-EU-Staaten befür-
wortet wurde, setzte die Bundesregierung eine
strikte Regulierung der Zuwanderung von Ar-
beitskräften aus Mittel- und Osteuropa durch.
Dazu wurden im Rahmen bilateraler Abkommen
mit MOE-Staaten folgende Bedingungen des
Zuzugs und der Beschäftigung für Saison-,
Werkvertrags-, Gast- und Grenzarbeitnehmer
formuliert:
• Saisonarbeitnehmer können für maximal drei

Monate im Jahr eine Tätigkeit in Deutschland
annehmen, wenn keine deutschen oder ihnen
gleichgestellten Arbeitnehmer zur Verfügung
stehen. Saisonarbeiter müssen dieselbe
Entlohnung wie vergleichbare deutsche Ar-
beiter erhalten und ihre Tätigkeit ist den
deutschen Standards entsprechend sozial-
versicherungspflichtig.2 Ihre Beschäftigung ist
auf die Land- und Forstwirtschaft sowie das
Hotel- und Gaststättengewerbe begrenzt.

• Werkvertragsarbeitnehmer sind Beschäftigte
ausländischer – in diesem Falle mittel- und
osteuropäischer – Firmen (Subunternehmer),
die mit deutschen Firmen kooperieren.
Werkvertragsarbeitnehmer können maximal
für zwei Jahre in Deutschland arbeiten. Ihre
Zahl ist jährlich und im Bezug auf das Her-
kunftsland kontingentiert. Werkvertragsar-
beitnehmer sind nicht in Deutschland son-
dern weiterhin in ihren Herkunftsländern, ent-
sprechend der dort herrschenden Vorschrif-
ten, sozialversicherungspflichtig. Ihre Entloh-
nung muss aber dem deutschen Niveau ent-
sprechen. Die Beschäftigung von Werkver-
tragsarbeitnehmern konzentriert sich haupt-
sächlich auf das Bauhaupt- und Bauneben-
gewerbe sowie auf Montagetätigkeiten.

• Gastarbeitnehmer sind ausländische Fach-
kräfte, die in Deutschland ihre beruflichen
und sprachlichen Kenntnisse erweitern wol-
len. Sie können hier für maximal 18 Monate
eine Beschäftigung aufnehmen. Die Zahl
der Gastarbeitnehmer ist kontingentiert, wo-
bei die Zulassungsbescheinigungen unab-
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 In Deutschland fallen Sozialversicherungszahlungen erst

nach einer Beschäftigung von über 50 Tagen an. Viele Ar-
beitgeber beschäftigen daher Saisonarbeitnehmer weniger
als 50 Tage.

hängig von der Arbeitsmarktlage erteilt wer-
den. Nahezu die Hälfte der Gastarbeitneh-
mer ist im Hotel- und Gaststättengewerbe
beschäftigt.

• Zudem hat Deutschland mit verschiedenen
angrenzenden Nachbarstaaten, so auch mit
Polen und der Tschechischen Republik, Ver-
einbarungen zur Beschäftigung von Grenzar-
beitnehmern getroffen. Arbeitnehmer aus
grenznahen Gebieten dieser Staaten können
in Deutschland eine Arbeitserlaubnis erhal-
ten, wenn sie täglich in ihr Herkunftsland zu-
rückkehren oder höchstens zwei Tage pro
Woche (zu gleichen Arbeitsbedingungen wie
deutsche Erwerbstätige) arbeiten.

Mit der begrenzten Aufnahme von Arbeits-
migranten aus MOE-Staaten verband die deut-
sche Seite eine Reihe von politischen und öko-
nomischen Zielen. Zunächst sollte die wirtschaft-
liche Situation in den MOE-Ländern und das
know how der Beschäftigten durch die (kurzfristi-
ge) Erwerbstätigkeit von Arbeitnehmern in
Deutschland verbessert werden. Weiterhin war
angestrebt, den Migrationsdruck aus Mittel- und
Osteuropa auf Deutschland zu verringern, lang-
fristige bzw. dauerhafte Zuwanderung zu vermei-
den und illegale Arbeitsmigration zu verhindern.
Mittel- und osteuropäische Arbeitsmigranten
sollten zudem dazu beitragen, die Nachfrage
nach saisonalen Arbeitskräften bzw. bestimmten
Beschäftigungsgruppen in Deutschland zu befrie-
digen.

Umfang und Struktur der Arbeitsmigration
aus MOE-Staaten

Der Umfang der neuen Arbeitsmigrationen aus
Osteuropa lässt sich anhand der im letzten
Jahrzehnt zugewanderten Saison-, Werkver-
trags-, Gast- und Grenzarbeitnehmer gut nach-
zeichnen. Die größte Bedeutung im Spektrum
der temporären Arbeitsmigranten aus Mittel-
und Osteuropa haben Saisonarbeitnehmer. Hier
hat sich die Zahl der erteilten Arbeitserlaubnisse
von 96.474 im Jahre 1991 auf 280.000 im Jahre
2001 nahezu verdreifacht (siehe Abbildung 1).
Wird jedoch berücksichtigt, dass Saisonarbeiter
höchstens drei Monate in Deutschland arbeiten
dürfen, dann waren auf das Jahr 2001 gerech-
net maximal 70.000 Personen aus MOE-Staaten
hier mit Saisonarbeit beschäftigt. Damit nehmen
Saisonarbeiter zwar den Spitzenplatz unter den
neuen Arbeitsmigranten aus MOE-Staaten ein,
dennoch stellen sie auf die Beschäftigung in
Deutschland bezogen keine bedeutende Größe
dar.
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Abbildung 1: Saisonarbeitnehmer aus MOE-
Staaten in Deutschland (Arbeitserlaubnisse),
1991-2001
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Im Rückblick auf die neunziger Jahre ist die
Zahl der Werkvertragsarbeitnehmer nach einem
Gipfel von etwa 84.000 Beschäftigten im Jahr
1992 stark zurückgegangen (siehe Abbildung 2).
Dafür ist eine erhebliche Reduzierung der Zu-
wanderungskontingente für Werkvertragsarbeit-
nehmer verantwortlich, die in erster Linie für Po-
len verhängt wurde. Das Ziel dieser Maßnahme
war, Wettbewerbsverzerrungen – vor allem im
Baugewerbe – zu vermeiden. Diese waren ent-
standen, weil einige große Firmen in vergleichs-
weise starkem Umfang Werkvertragsarbeitneh-
mer beschäftigten. Im Jahre 2001 hatte sich die
Situation entspannt: es waren nur noch 33.000
Werkvertragsarbeitnehmer aus Mittel- und Osteu-
ropa in Deutschland tätig.

Abbildung 2: Werkvertragsarbeitnehmer
aus MOE-Staaten in Deutschland
(Jahresdurchschnitt), 1991-2001
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Eine quantitativ geringe Rolle im Spektrum
mittel- und osteuropäischer Arbeitskräfte spielen
die Gastarbeitnehmer. Auffallend ist, dass das
vorgegebene Kontingent von 6.900 Stellen für
Gastarbeitnehmer aus MOE-Staaten bislang in
keinem Jahr ausgeschöpft wurde. Dafür ist ver-
antwortlich, dass die meisten Arbeitsmigranten
aus den MOE-Staaten nach Deutschland kom-
men möchten um Geld zu verdienen und nicht,
um sich weiter zu qualifizieren. Unzureichende

Informationen über die Möglichkeiten der Gastar-
beit sind ein weiterer Grund.

Abbildung 3: Gastarbeitnehmer aus MOE-Staaten
in Deutschland. 1991-2001
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Obschon es gerade im Bereich der Grenzar-
beit große Befürchtungen im Hinblick auf einen
hohen Migrationsdruck gibt, spielen die Grenzar-
beitnehmer aus Polen und der Tschechischen
Republik im Spektrum der Ost-West-Arbeits-
migration bislang nur eine marginale Rolle. Im
Jahr 1999 wurden nach den Angaben der Bun-
desanstalt für Arbeit 2.164 Arbeitserlaubnisse für
Polen (638) und Tschechien (1526) erteilt, wobei
sich diese Zahl im Jahr 2000 geringfügig auf
2.382 Genehmigungen (Polen: 398, Tschechien:
1984) erhöhte.

Werden nun die Herkunftsländer der MOE-
Arbeitsmigranten betrachtet, dann fällt Polen als
mit Abstand wichtigstes Sendeland auf. Während
im Verlauf der neunziger Jahre die Zahl der Ar-
beitsmigranten aus Rumänien stieg, nahmen die
Zuwanderer aus Tschechien und der Slowakei in
der Tendenz ab. Das Herkunftsland Ungarn hat
nur im Bereich der Werkvertragsarbeit Bedeu-
tung, wogegen Bulgarien im Spektrum der osteu-
ropäischen Arbeitskräftewanderungen durchgän-
gig eine geringe Rolle spielt.

Für diese Trends sind wirtschaftliche Fakto-
ren, aber auch der länderspezifische Migrations-
hintergrund verantwortlich. Aufgrund der Diffe-
renzen des Lohnes und Lebensstandards stellt
Westeuropa eine attraktive Zuwanderungsregion
für mittel- und osteuropäische Arbeitskräfte dar.
Bedingt durch die geographische Nähe sind
Deutschland und Österreich besonders expo-
nierte Zielstaaten. Allerdings erfordert die von
deutscher Seite stark reglementierte neue Ar-
beitskräftemigration aus Osteuropa bestimmte
Voraussetzungen, wie beispielsweise Firmenko-
operationen im Falle von Werkvertragsarbeit-
nehmern, die nicht in allen osteuropäischen
Staaten in gleicher Weise gegeben sind. Unter-
schiedliche Zuwanderungstendenzen erklären
sich aber auch durch die Migrationsgeschichte
Deutschlands mit einzelnen MOE-Staaten. Auf-
grund von Asyl-, Flüchtlings- und Aussiedlermig-
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rationen existieren beispielsweise länger andau-
ernde Wanderungsbeziehungen zwischen Polen
und Rumänien auf der einen sowie Deutschland
auf der anderen Seite. Auf dieser Basis haben
sich transnationale Migrationsnetzwerke entwi-
ckelt, die weitere Migrationen begünstigen. Im
Falle von Tschechien, der Slowakei und Ungarn
basieren die Wanderungen in erster Linie auf
Firmenkooperationen und bereits etablierten
temporären Beschäftigungsverhältnissen.

Angesichts der geringen Größe und des tem-
porären Charakters der neuen Arbeitsmigrationen
aus den MOE-Staaten gibt es nur wenige Infor-
mationen zu den demographischen und Human-
kapitalcharakteristika der MOE-Zuwanderer. Em-
pirische Studien konnten jedoch zeigen, dass es
sich bei dieser Gruppe – wie bei zahlreichen be-
ginnenden internationalen Arbeitskräftemigratio-
nen – um eine junge Population handelt. So wa-
ren 75% der 1995 beschäftigten Werkvertragsar-
beitnehmer aus Polen jünger als 40 Jahre, wäh-
rend bei den Beschäftigten in Deutschland dieser
Anteil bei 51,7% lag.

Das Ausbildungsniveau der mittel- und osteu-
ropäischen Arbeitsmigranten ist nach einer empi-
rischen Untersuchung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) auffallend
hoch. Es liegt deutlich über dem der ausländi-
schen Beschäftigten in Deutschland. Im allge-
meinen können aber die Arbeitskräfte aus Osteu-
ropa ihre Ausbildung nicht umsetzen. Allerdings
bestehen im Hinblick auf die berufliche Einstu-
fung erhebliche Unterschiede in der Gruppe der
neuen Arbeitsmigranten. Während Saisonarbeit-
nehmer überwiegend als ungelernte Arbeiter
eingestuft werden, sind nur wenige Werkver-
tragsarbeitnehmer als Ungelernte tätig.

Die Tätigkeit der mittel- und osteuropäischen
Werkvertrags- und Gastarbeitnehmer konzentriert
sich nachfragebedingt auf solche Wirtschaftssek-
toren, in denen der Ausländeranteil generell hoch
ist. Das ist das Bau- sowie das Hotel- und Gast-
stättengewerbe. Saisonarbeiter sind dagegen na-
hezu ausschließlich in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Im Bezug auf die regionale Verteilung finden
Arbeitsmigranten aus Mittel- und Osteuropa über-
wiegend in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin
und in industriellen Zentren in Nordrhein-Westfalen
eine Beschäftigung. Die Zahl der osteuropäischen
Arbeitsmigranten in den neuen Ländern ist unge-
achtet der geographischen Nähe zu den Sende-
ländern vergleichsweise niedrig.

Resümee

Wird die Arbeitskräftemigration aus Mittel- und
Osteuropa nach Deutschland im letzten Jahr-
zehnt im Rückblick betrachtet so ist in der Ten-

denz – mit starken aufnahmepolitisch bedingten
Schwankungen – eine leichte Zunahme festzu-
stellen. Der Anteil der MOE-Arbeitnehmer ist
jedoch auf die Beschäftigung in Deutschland
bezogen noch immer vergleichsweise gering: im
Jahre 2000 betrug der Anteil der MOE-
Arbeitskräfte an der ausländischen Beschäftigung
in Westdeutschland 5,5% und an der einheimi-
schen 0,4%. Bemerkenswert ist die große Be-
deutung der polnischen Arbeitnehmer im Rah-
men der Ost-West-Migration. Bezogen auf die
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Aus-
länder in Westdeutschland stellen die Arbeitneh-
mer aus Polen einen Anteil von 2,9% und haben
damit ein größeres Gewicht als portugiesische
(2,6%) oder spanische (2,2%) Beschäftigte. Den-
noch deutet wenig daraufhin, dass sich die Mus-
ter der traditionellen ‚Gastarbeit‘ in Deutschland
wiederholen, d.h. die nachfragebedingte starke
Zuwanderung wenig qualifizierter Kräfte, die mit
der Absicht der kurzfristigen Zuwanderung kom-
men, die Rückkehr aber nicht realisieren. Damit
scheint die restriktive Zuwanderungspolitik das
Ziel einer kontrollierten und in der überwiegenden
Zahl der Fälle befristeten Arbeitsmigration er-
reicht zu haben.

Allerdings hat die illegale Beschäftigung mittel-
und osteuropäischer Arbeitnehmer, vor allem von
Polen, seit dem Ende der achtziger Jahre deutlich
zugenommen. Nicht selten knüpft die illegale
Beschäftigung an Saison- und Werkvertragsar-
beit an, z.B. wenn Fristen für eine temporäre
Beschäftigung überzogen werden. In bestimmten
Wirtschaftssektoren (z.B. dem Bausektor) oder
Regionen kann die illegale Beschäftigung einen
beträchtlichen Druck auf die Löhne ausüben oder
aber heimische Arbeitslosigkeit verstärken.

Im Zuge der Osterweiterung der EU, die früher
oder später zur Freizügigkeit von MOE-
Arbeitskräften führt, wird sich nach den Ergebnis-
sen mehrer Studien die Zahl der MOE-
Arbeitmigranten stark erhöhen und zu einer be-
deutenden MOE-Migrantenpopuation in Deutsch-
land führen. Prognostiziert wird, dass 15 Jahre
nach Freizügigkeit zwischen 1,9 und 3,2 Millionen
MOE-Migranten in der Bundesrepublik leben wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen deuten aber dar-
auf hin, dass ein großer Teil dieser Zuwanderer
besser ausgebildet ist als die Arbeitsmigranten aus
Südeuropa und dass sie eine weitaus größere
Flexibilität mitbringen. Damit werden qualifizierte
Ost-West-Migranten mit hoher Wahrscheinlichkeit
Lücken auf dem deutschen Arbeitsmarkt schlie-
ßen. In Bereichen wenig qualifizierter Arbeit ist
jedoch ein Konkurrenzverhältnis zwischen Arbeit-
migranten aus MOE-Staaten und heimischen
Kräften absehbar, was dort zu Lohndruck und
steigendem Arbeitsplatzrisiko führen dürfte.




